
1 Allgemeines und Auftragserteilung: Vertragsabschluss

1. Die vorliegenden Reparaturbedingungen gelten ausschließlich im Geschäftsverkehr gegenüber 
 Verbrauchern.

2. Angebote des Auftragnehmers sind unverbindlich. Die Angaben in den Beschreibungen über Leistungen, 
 Gewichte, Betriebskosten, Geschwindigkeiten usw. sind nur als annähernd zu betrachten.

3. Abweichungen von den vorliegenden Reparaturbedingungen haben nur dann Gültigkeit, wenn und insoweit 
 sie vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt worden sind. Das gleiche gilt für entgegenstehende Bedingungen des 
 Auftraggebers, ohne dass sie ausdrücklich zurückgewiesen wurden.

4. Der Auftrag ermächtigt den Auftragnehmer, Unteraufträge zu erteilen und Probefahrten sowie Überfüh 
 rungsfahrten durchzuführen.

2 Kostenvoranschlag

1. Mündliche Angaben über die Höhe der zur erwartenden Reparaturkosten sind stets unverbindlich. 

2. Schriftliche Kostenvoranschläge  können um 20 % überschritten werden, wenn sich bei Inangriffnahme oder 
 bei Durchführung des Auftrages die Ausführung zusätzlicher Arbeiten oder die Verwendung zusätzlicher 
 Teile oder Materialien als notwendig erweist.

3. Stellt sich bei Ausführung der Arbeiten heraus, dass bei ordnungsgemäßer Ausführung der Kostenvoranschlag 
 im Sinne der Ziffer 2 um mehr als 20 % überschritten wird, ist davon der Auftraggeber zu verständigen und 
 dessen Einverständnis einzuholen.

4.  Die zur Erstellung eines verlangten Kostenvoranschlags erbrachten Leistungen und Lieferungen besonderer 
 Art werden dem Auftraggeber auch dann berechnet, wenn es nicht zur Ausführung der Instandsetzung oder 
 zu einer solchen in abgeänderter Form kommt. 

5.  Kündigt der Auftraggeber den Vertrag, so hat er die bis dahin angefallenen Arbeiten und Kosten einschließ- 
 lich der Aufwendungen für bestellte und bereits beschaffte Ersatzteile, sowie einen entsprechenden Gewinn- 
 anteil, zu bezahlen.

3  Fertigstellung

1. Ändert oder erweitert sich der Arbeitsumfang gegenüber dem ursprünglichen Auftrag und tritt dadurch 
 eine Verzögerung ein, hat der Auftragnehmer unverzüglich unter Angabe der Gründe einen neuen 
 Fertigstellungstermin zu nennen.

2. Der Auftragnehmer ist zu Teillieferungen und -leistungen und entsprechenden Teilberechnungen berechtigt. 

3. Im Falle nicht vorauszusehender betrieblicher Behinderungen, z. B. Arbeitseinstellungen, Arbeitsausfälle 
 durch Erkrankung oder Ausbleiben von Fachkräften, Beschaffungsschwierigkeiten bei Ersatzteilen, Lieferungs- 
 und Leistungsverzug von Zulieferanten sowie bei behördlichen Eingriffen, ferner bei Einwirkung höherer 
 Gewalt sowie bei Arbeitskämpfen, verlängert sich auch ein verbindlicher Fertigstellungstermin entsprechend 
 diesen Verzögerungen.

4. Ein nachweisbarer Schaden, der dem Auftraggeber durch den Verzug des Auftragnehmers entsteht, wird als 
 pauschalierte Verzugsentschädigung ersetzt. Diese beträgt für jede volle Woche des Verzuges 0,5 %, insge- 
 samt jedoch maximal 5 % des Nettoreparaturpreises desjenigen Reparaturteils, welches aufgrund des 
 Verzuges nicht rechtzeitig benutzt werden konnte. Gewährt der Auftraggeber dem Auftragnehmer - unter 
 Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle - eine angemessene Frist zur Erbringung der Reparatur- 
 leistung und wird diese Frist nicht eingehalten, ist der Auftraggeber nach den gesetzlichen Vorschriften zum 
 Rücktritt berechtigt. Weitergehende Ansprüche bestehen - unbeschadet Art. 9 - nicht.

4 Abnahme

1. Die Fertigstellung einer Reparatur teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber mit. Die zugesandte Rechnung 
 gilt auch als Benachrichtigung. Die Abnahme hat binnen 3 Tagen nach Zugang der Mitteilung zu erfolgen.

2. Ist die Reparatur nicht bei der Abnahme durch den Auftraggeber beanstandet worden, gilt der Vertragsge- 
 genstand als ordnungsgemäß abgenommen.

3. Bei Verzug mit der Übernahme des Vertragsgegenstandes kann der Auftragnehmer die ortsübliche Aufbe- 
 wahrungsgebühr für eine tageweise Aufbewahrung berechnen. Der Auftragsgegenstand kann nach Ermessen 
 des Auftragnehmers auch anderweitig zu den üblichen Bedingungen aufbewahrt werden. Kosten der 
 Aufbewahrung gehen zu Lasten des Auftraggebers.

5 Gefahrenübergang und Transport

1. Mit Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über.

2. Wird vereinbarungsgemäß der Transport vom Auftragnehmer übernommen, geschieht dies auf Rechnung und 
 Gefahr des Auftraggebers.

6 Fälligkeit und Zahlung des Rechnungsbetrages

1.  Mit Übernahme des instandgesetzten Gegenstandes  ist der Rechnungsbetrag fällig. Der Rechnungsbetrag 
 ist ohne Skonto oder sonstige Abzüge rein netto zu zahlen.

2.  Für alle Lieferungen und Leistungen gelten die am Liefertag jeweils gültigen Preise des Auftragnehmers und 
 sofern Preise nach Liste geführt werden, diese Listenpreise. Wenn bei der Auftragserteilung ein fester Preis 
 vereinbart wurde, so ist dieser zu berechnen.
 Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Sie wird dem Auftraggeber in der jeweils gültigen Höhe zur 
 Zeit der Rechnungsstellung gesondert berechnet.

3. Beanstandungen einer Rechnung müssen schriftlich binnen 8 Tagen nach Rechnungsdatum erfolgen. 

4.  Der Auftragnehmer kann Vorauszahlung verlangen.

7 Eigentumsvorbehalt, Zurückbehaltungs- und Pfandrecht

1. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an allen Einbaugegenständen bis zur völligen Bezahlung 
 sämtlicher ihm aus der Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber zustehenden Forderungen vor.

2. Der Auftragnehmer kann an dem Vertragsgegenstand ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, bis Zahlung 
 gem. Art. 6 geleistet ist.

3. Der Auftragnehmer erhält an dem Vertragsgegenstand wegen seiner Forderung aus dem Auftrag ein 
 gesetzliches und vertragliches Pfandrecht. Macht der Auftragnehmer von seinem Recht zum Pfandverkauf 
 Gebrauch, so genügt für die Pfandverkaufsandrohung die Absendung einer Benachrichtigung durch Ein- 
 schreibebrief an die letzte bekannte Anschrift des Auftraggebers.

4. Vorsorglich tritt der Auftraggeber für den Fall, dass er nicht Eigentümer des Reparaturgegenstandes ist, den 
 Anspruch und die Anwartschaft auf Eigentumsübertragung oder Rückübertragung nach vollständiger Tilgung 
	 bestehender	Ansprüche	Dritter	an	den	Auftragnehmer	ab	und	ermächtigt	diesen	hiermit	unwiderruflich	für 
	 den	Auftraggeber	 zu	 erfüllen.	 Eine	Verpflichtung,	 anstelle	 des	Auftraggebers	 zu	 erfüllen,	 besteht	 für	 den 
 Auftragnehmer jedoch nicht.

8 Mängelansprüche

1. Nimmt der Auftraggeber den Auftragsgegenstand trotz Kenntnis oder Kennenmüssens eines Mangels ab, 
 stehen ihm Mängelansprüche nur zu, wenn er sich diese bei Abnahme vorbehält. Ansonsten bestehen bei 
 einer ordnungsgemäßen Abnahme gemäß Art. 4 Ziffer 2 keine Mängelansprüche. Voraussetzung für 
 Mängelansprüche bei nicht erkennbaren Mängeln ist, dass sie dem Auftragnehmer innerhalb einer Frist von 
 zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, 
 schriftlich mitgeteilt wurden; maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Mitteilung beim 
 Auftragnehmer. 

2. Der Auftragnehmer haftet nach Abnahme der Reparatur für Sachmängel, wenn sie innerhalb von 12 Monaten 
 nach Abnahme auftreten.

3. Für Mängel, die auf einem Umstand beruhen, der vom Auftraggeber zu vertreten ist, übernimmt der Auftrag- 
 nehmer keine Haftung. Das gleiche gilt, wenn der Mangel für die Interessen des Auftraggebers unerheblich 
 ist. Hat der Auftraggeber ohne Einwilligung des Auftragnehmers  Instandsetzungsarbeiten unsachgemäß 
 selbst an dem Gegenstand vorgenommen oder von einem Dritten ausführen lassen, entfällt die Haftung 
 des Auftragnehmers.

4. Von den durch die Nacherfüllung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der Auftragnehmer, vorausge- 
 setzt dass die Beanstandung als berechtigt anzusehen ist, die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des 
 Versandes sowie die angemessenen Kosten für den Aus- und Einbau. 

5.  Lässt der Auftragnehmer - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle - eine ihm gesetzte Frist 
 für die Nacherfüllung fruchtlos verstreichen, so hat der Auftraggeber nach den gesetzlichen Vorschriften ein 
 Minderungsrecht. Das Minderungsrecht besteht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens der Nacher- 
 füllung. Nur wenn die Reparatur trotz der Minderung für den Auftraggeber nachweisbar ohne Interesse ist, 
 kann der Auftraggeber vom Vertrag  zurücktreten. 

9 Sonstige Haftung und Haftungsbeschränkung

1. Wird bei einer Reparatur ein Reparaturgegenstand durch das Verschulden des Reparaturpersonals beschädigt 
	 oder	geht	es	verloren,	so	ist	der	Auftragnehmer	verpflichtet,	es	auf	seine	Kosten	wieder	instand	zu	setzen	oder 
 es zu ersetzen.

2. Wenn durch Verschulden des Auftragnehmers die Reparaturleistung vom Auftraggeber infolge unterlassener 
 oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen oder Beratungen 
	 sowie	 anderer	 vertraglichen	Nebenverpflichtungen	 -	 insbesondere	 Anleitung	 für	 Bedienung	 und	Wartung 
 nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Auftrag- 
 gebers die Regelungen der Art.  8, 9  Ziffer 1 und  3  entsprechend.

3. Der Auftraggeber kann über die ihm in diesen Bestimmungen zugestandenen Ansprüche hinaus Ersatzan 
 sprüche irgendwelcher Art, und zwar auch von solchen Schäden, die nicht am Reparaturgegenstand entstan 
 den sind, nur geltend machen
 - bei grobem Verschulden
 - bei der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
	 -	bei	der	schuldhaften	Verletzung	wesentlicher	Vertragspflichten,	soweit	die	Erreichung	des	Vertragszweckes 
  gefährdet wird, hinsichtlich des vertragstypischen, voraussehbaren Schadens
 - bei Mängeln, die arglistig verschwiegen wurden oder deren Abwesenheit der Auftragnehmer garantiert hat
 - in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern am Liefergegenstand, für Personenschäden 
  oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird
 - beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt 
  hat, den Auftraggeber gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern.

 Im Übrigen sind weitergehende Ansprüche und sonstige Rechte wegen etwaiger Nachteile, die mit der 
 Reparatur zusammenhängen, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie gegen den Auftragnehmer geltend 
 gemacht werden, ausgeschlossen.

10 Erfüllungsort und Gerichtsstand

 Erfüllungsort für Zahlungen ist der Hauptsitz des Auftragnehmers. Der Vertrag unterliegt deutschem Recht 
 unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Ergänzend gelten die gegenüber Verbrauchern geltenden 
 allgemeinen Zahlungs- und Lieferungsbedingungen der Firma Kurt König Baumaschinen GmbH, Einbeck.

Allgemeine Reparaturbedingungen der Firma Kurt König Baumaschinen GmbH, Einbeck
- für den Geschäftsverkehr mit Verbrauchern -
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